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Auf dem Weg zur beruflichen Anerken-
nung ergibt sich für Fachkräfte mit aus-
ländischen Bildungsabschlüssen oft ein 
Qualifizierungsbedarf. Seit dem Inkraft-
treten des Anerkennungsgesetzes 2012 
ist hier insgesamt ein stetiger Anstieg er-
kennbar. Es werden immer mehr Anträge 
zu Drittstaatsabschlüssen gestellt und 
mehr Bescheide mit der „Auflage“ einer 
Ausgleichsmaßnahme oder teilweisen 
Gleichwertigkeit erteilt. Die Entwicklun-
gen durch das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz (FEG) und die im Koalitionsvertrag 
2021 bis 2025 vereinbarten Ziele zur 
Erleichterung der Fachkräfteeinwande-
rung deuten darauf hin, dass der Bedarf 
weiterhin zunehmen wird. 

Das Feld der anerkennungsbezogenen 
Qualifizierungen gestaltet sich dabei 
heterogen und ist mit spezifischen Her-
ausforderungen in den Berufsbereichen 
verbunden. Welche Schlüsse lassen sich 
daraus zukünftig für die Praxis ziehen?

Im Rahmen der Vorberei-
tungskurse auf die 
Kennt nis prüfung kann die 
Kooperation mit Kranken-
pflegeschulen oder Kliniken 
für das Angebot praktischer 
Kurselemente für uns als 
Bildungs anbieter herausfor-
dernd sein. Oft sind Schulen 
bereits ausgelastet.

Oft organisieren Personal-
vermittlungen Vorberei-
tungskurse im Voraus. Bei 
Einzelpersonen ohne 
Arbeitgeber gibt es 
 hingegen großen Bedarf  
an regulären und  
bezahl baren Kursen.

Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in



DER BEDARF: QUALIFIZIERUNG IM KONTEXT 
BERUFLICHER ANERKENNUNG 

Personen mit in Drittstaaten erworbenen Berufsqualifika-
tionen, die in Deutschland als Gesundheits- und Kranken-
pfleger/-in arbeiten möchten, müssen bei festgestellten 
wesentlichen Unter schieden eine Ausgleichsmaßnahme 
absolvieren, damit die Gleichwertigkeit ihrer Qualifikation 
beschieden wird. Dies ist eine notwendige Bedingung, 
um die „Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung“ zu 
erhalten und den Beruf vollumfänglich ausüben zu dürfen. 

Im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung wurden 2019 rund 
8.250 der Anerkennungsverfahren von Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/-innen mit in Drittstaaten erworbenen Qualifikatio-
nen mit „Auflage“ einer Ausgleichsmaßnahme beschieden. Das 
sind fast zwei Drittel aller 2019 zu Drittstaaten beschiedener 
Verfahren. Diese Tendenz hat im Laufe der Jahre zugenommen. 

In diesen Fällen muss entweder ein Anpassungslehrgang oder 
eine Kenntnisprüfung absolviert werden (vgl. Abb. 1). Dabei 
wählen Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen zunehmend 
die Kenntnisprüfung als Ausgleichsmaßnahme. So zeigen die 
Zahlen der amtlichen Statistik, dass im Jahr 2019 bereits in 
65 % der nach einer Ausgleichsmaßnahme positiv beschiede-

Für Anerkennungssuchende 
und potenzielle Arbeitgeber  
ist es oft schwer abzuschät-
zen, wann die Kenntnis-
prüfung abgelegt werden 
kann, um als Fachkraft zur 
Verfügung zu stehen. Das 
führt zu Unsicherheit und 
 ge ringer Planbarkeit.

„Ankommen“ ist nicht 
nur mit Kursen und 
Zertifikaten gemacht, bei 
Bedarf ist auch Unter-
stützung bei der Suche 
nach Kinderbetreuung, 
Wohnung oder Ver-
einen anzubieten.

Zitate angelehnt an Äußerungen 
von befragten Akteuren
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nen Verfahren vorher eine Kenntnisprüfung absolviert wurde. 
2015 lag der Anteil bei 37 %. 

Einhergehend mit den steigenden Anträgen zu Drittstaats-
ausbildungen, die im Jahr 2019 fast 82 % am Gesamt-
antragsaufkommen ausmachten, folgt ein hoher Bedarf an 
anerkennungsbezogenen Qualifizierungen.  

Infobox 1: Der Blick auf die amtliche Statistik

Seit Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes 2012 
entfielen bis 2019 circa drei Viertel der Anträge zu 
Berufen nach Bundesrecht auf Heilberufe. 

Etwa 49 % aller Anträge zu Heilberufen entfielen im 
Zeitraum 2015 bis 2019 insgesamt auf Gesundheits- 
und Krankenpfleger/-innen. Sie bilden damit den 
antragsstärksten deutschen Referenzberuf. 

Seit 2020 kann die Anerkennung auch für den  
in Deutschland neu eingeführten Ausbildungsberuf 
Pflegefachmann/-frau* beantragt werden, mit  
867 Anträgen stand der Beruf 2020 an vierter Stelle. 

* Die Ergebnisse der zugrunde liegenden Studie beziehen sich aus-
schließlich auf den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/-in.

KENNTNISPRÜFUNG UND VORBEREITUNGS-
KURS: EIN ETABLIERTES SYSTEM

Wie gestaltet sich das Angebot an anerkennungs-
bezogenen Qualifizierungen? 
Inhalte und Ablauf der Kenntnisprüfung sind gesetz-
lich geregelt. Die Prüfung besteht aus einem theoreti-
schen und einem praktischen Teil und bezieht sich auf 
die Themen der staatlichen Abschlussprüfung.

Charakteristisch für die Kenntnisprüfung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege ist neben der hohen Nachfrage 
eine vielfältige Akteurslandschaft, die diese organisiert 
und durchführt. Im Hinblick auf die involvierten Akteure 
werden länderspezifische Unterschiede sichtbar:  

So gibt es verschiedene Modelle zur Organisation 
der Kenntnisprüfung (vgl. Infobox 3), in denen zu-
ständige Stellen und Bildungsanbieter unterschiedliche 
Rollen einnehmen. Während der praktische Prüfungsteil 
jeweils an staatlich anerkannten Pflegeschulen bzw. 
Kliniken stattfindet, wird der theoretische Teil ent-
weder von zuständigen Stellen bzw. im Beisein ihrer 
Vertretenden oder ebenfalls von staatlich anerkannten 
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Weitere Voraus-
setzungen: 

• Nachweis über 
erforder liche 
(fachsprach liche) 
Deutschkenntnisse, 

• gesundheitliche 
Eignung, 

• polizeiliches  
Führungszeugnis

Abb. 1: Wege zur Berufszulassung in den Heilberufen 
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Pflegeschulen organisiert und abgenommen. In allen Fällen 
wird der Vorbereitungskurs von einem Bildungsanbieter 
durchgeführt.  

Welche Qualifizierungsmaßnahmen bereiten auf eine 
Kenntnisprüfung vor?
Qualifizierungsinteressierte können freiwillig an speziellen 
 Vorbereitungskursen auf die Kenntnisprüfung teilnehmen. 
Die Kurse sind nicht gesetzlich geregelt, sodass die konkrete 
Ausgestaltung hinsichtlich Dauer, Finanzierung oder Turnus 
stark variiert. Thematisch orientieren sie sich an den Inhalten 
der Kenntnisprüfung und werden von einer Vielzahl an 
Bildungsanbietern (von großen privaten und etablierten 
Anbietern über Pflegeschulen bis hin zu neuen Anbietern) 
aufgrund von hohen Teilnahmezahlen als Gruppenformate 
durchgeführt. Der Zugang zu den qualifizierenden Kursen 
setzt den Bescheid der zuständigen Stelle mit „Auflage“ einer 
Ausgleichsmaßnahme sowie i.d.R. Deutschkenntnisse auf 
Sprachniveau B2 (GER) voraus. 

Zudem fragen Rekrutierungsfirmen und Personalvermitt-
lungsagenturen vorbereitende Kurse für geschlossene Grup-
pen bei Bildungsanbietern an. Häufig organisieren Arbeit-
geber Kurse in klinikeigenen Pflegeschulen auch selbst. Die 
Abnahme der Kenntnisprüfung erfolgt so oft direkt am Ende 

Infobox 2: Vom Krankenpflegegesetz zum 
 Pflegeberufegesetz

Die Ergebnisse der Studie beziehen sich auf die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die 
Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV). Diese 
regelte bis zum 31. Dezember 2019 in § 20b die 
Ausgestaltung der Kenntnisprüfung. 

Das Krankenpflegegesetz (KrPflG) wurde am 
1. Januar 2020 durch das Pflegeberufegesetz 
(PflBG) abgelöst. Das PflBG führt die Ausbildungen 
im Pflegebereich zur generalistischen Ausbildung 
„Pflegefachmann/-frau“ zusammen. Dies hat auch 
Änderungen in den Regeln zur Anerkennung 
und zu Ausgleichsmaßnahmen zur Folge. Inhalt 
und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen sind 
fortan in § 45 Pflegeberufe-Ausbildungs- und 
-Prüfungsverordnung (PflAPrV) geregelt. In der 
Praxis gelten für die berufliche Anerkennung Über-
gangsregeln (§ 66a PflBG), nach denen bis zum 
31. Dezember 2024 nach KrPflAPrV § 20b geprüft 
werden kann.
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des Vorbereitungskurses, da staatlich anerkannte Pflege-
schulen häufig beide Prüfungsteile abnehmen. In Reaktion 
auf Bedarfe von Arbeitgebern entstehen zum Teil spezifische 
Formate, um Fachkräfte bspw. in kurzer Zeit zum vollständi-

gen Einsatz zu befähigen oder ihnen die Teilnahme neben 
einer Teilzeitbeschäftigung zu ermöglichen. 

Wie können die Ausgleichsmaßnahme und darauf 
 vorbereitende Kurse finanziert werden? 
Eine verlässliche Finanzierung ist zentrale Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Kenntnisprüfung bzw. an den darauf 
vorbereitenden Kursen:  

• Förderinstrumente des Bundes wie der  Bildungs - 
 gut schein der Agenturen für Arbeit und Jobcenter als 
 Regelinstrumente der Arbeitsförderung (SGB III) und 
Grundsicherung (SGB II) sind für Anbieter und Fachkräfte 
die mehrheitlich genutzte Option. Vereinzelt werden 
Kosten zudem über den Anerkennungszuschuss 
gedeckt, der vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
(f-bb) gewährt und aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wird. Beide 
Instrumente setzen voraus, dass die Qualifizierungsmaß-
nahmen nach der Akkreditierungs- und Zulassungs-
verordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert sind 
oder über eine vergleichbare externe Bestätigung der 
Qualitätssicherung verfügen. Diese öffentliche Förderung 
wird teilweise mit der Finanzierung durch Arbeitgeber 
kombiniert. 

Infobox 3: Modelle zur Organisation der 
 Kenntnisprüfung in der Pflege

Im „zentralisierten Modell“ organisieren die 
zuständigen Stellen die Prüfungen selbst und nehmen 
den mündlichen Prüfungsteil ab. Die Abnahme des 
praktischen Teils erfolgt bei einer staatlich anerkann-
ten Pflegeschule. I.d.R. erfolgt die Vorbereitung auf 
die Kenntnis prüfung bei einem weiteren Akteur 
(Bildungsanbieter). 

Im „dezentralisierten Modell“ geben die zu-
ständigen Stellen die Organisation und Abnahme 
der Prüfungen an staatlich anerkannte Pflegeschulen 
ab. Wenn möglich, nehmen die Pflegeschulen beide 
Prüfungsteile ab und führen auch den Vorbereitungs-
kurs durch. 

In komplexen Mischformen sind weitere zustän-
dige Stellen involviert, bspw. für die Berufszulassung 
oder die Bestellung des Prüfungs ausschusses.
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• Arbeitgeber: Insbesondere Pflegeschulen finanzieren die 
Kosten ihrer Kursangebote überwiegend durch externe 
Arbeitgeber, die Vorbereitungskurse konkret anfragen, 
oder die eigene Klinik, die Kurse für zukünftige 
Mitarbeitende durchführt.

• Zudem können Fachkräfte kostenlos an Qualifizierungs-
maßnahmen des IQ Förderprogramms teilnehmen.

DIE HERAUSFORDERUNGEN: GESCHLOSSENE 
GRUPPEN UND AUSGELASTETE 
PFLEGESCHULEN  

In der Gesundheits- und Krankenpflege  
 bilden Kenntnisprüfung und darauf vorbe-
reitende Kurse ein leistungsfähiges System, 

das flexibel auf Bedarfe reagieren kann. Es zeichnet 
sich durch vielfältige Akteure und ein differenziertes 
Angebot aus. Daneben bestehen Herausforderungen, 
die eine Teilnahme erschweren:

• Erschwerter Zugang zu Kenntnisprüfung und
Vorbereitungskurs: Hürden ergeben sich beim Zugang
zu Prüfungen und vorbereitenden Gruppenkursen unter
anderem für Personen, die nicht an Personalvermittlungs-
agenturen oder Arbeitgeber gebunden sind. Noch unklar
ist die Zukunft der derzeitigen Angebote des Förderpro-
gramms IQ, die sich an einen offenen Teilnehmendenkreis
richten, nach Auslaufen des aktuellen IQ Förderzeitraums
Ende 2022.

• Konkurrenz um Kooperationen: Bildungsanbieter
müssen für die Durchführung praktischer Elemente des
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Vorbereitungskurses bzw. die Abnahme des praktischen 
Teils der Kenntnisprüfung oft mit anerkannten Kranken-
pflegeschulen oder Kliniken kooperieren. Dies gilt auch 
für zuständige Stellen, die den theoretischen Prüfungsteil 
durchführen. Die Bereitschaft der Schulen und Kliniken zur 
Prüfung externer Teilnehmenden ist zum Teil zurückhal-
tend – insbesondere aufgrund ihrer bereits bestehenden 
hohen Auslastung. Dies führt mitunter zu einer gewissen 
Konkurrenz um Plätze zwischen den Bildungsanbietern. 

• Engpässe und Wartezeiten auf die Kenntnisprüfung: 
Teilweise bestehen eingeschränkte Kapazitäten, die mit 
längeren Wartezeiten auf Termine zur Kenntnisprüfung 
verbunden sein können. Die Engpässe treten vor allem 
auf, wenn die Abnahme theoretischer Prüfungsteile aus-
schließlich in der zuständigen Stelle oder unter Anwesen-
heit von Behördenvertreter/- innen erfolgt. 

HERAUSFORDERUNGEN IN ALLEN 
UNTERSUCHTEN BERUFSBEREICHEN 

• Die Organisation der Qualifizierung aus dem Aus-
land heraus ist für Fachkräfte im Hinblick auf Angebot, 
Finanzierung sowie Sprachanforderungen und Aufent-
haltsregelungen besonders herausfordernd. 

• Fehlende verlässliche Finanzierung: Die Frage der 
Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen gewinnt 
mit Blick auf den erwarteten Anstieg der Nachfrage von 
Fachkräften aus Drittstaaten und den Ablauf der aktuel-
len IQ Förderperiode Ende 2022 an Bedeutung. Vor allem 
für Personen, die nicht leistungsberechtigt sind – bspw., 
weil sie sich noch im Ausland befinden – oder nicht durch 
einen Arbeitgeber finanziert werden, stellt dies eine 
Hürde dar.  

• Die Vereinbarkeit der Qualifizierungsmaßnahmen 
mit Erwerbstätigkeit und Familie sowie die zum Teil 
 längeren Anfahrtswege können die Teilnahme an An-
geboten erschweren.

• Generell kann die zu erwartende steigende Nachfrage 
nach Qualifizierungsmaßnahmen zu Engpässen im An-
gebot führen. Hier ist auch die regionale Verfügbarkeit 
an passgenauen Angeboten zu berücksichtigen.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN IN ALLEN 
UNTERSUCHTEN BERUFSBEREICHEN 

Zur Finanzierung von Maßnahmen ist es 
entscheidend, Bil dungs anbieter bei dem für die 
Regelförder ung erforderlichen AZAV-Zertifizie-
rungsprozess zu unterstützen, Fördermöglich-

keiten bekannter zu machen und spezielle Lösungen für 
Personen oder Maßnahmen zu forcieren, die nicht von der 
Regelförderung profitieren können.

Die Vereinbarkeit der Qualifizierung mit 
 Erwerbstätigkeit und Familie sollte etwa 
durch mehr Flexibilität wie modularisierte 
Angebote, Einbeziehung digitaler Elemente und 

verstärkte Absprachen mit Bildungsanbietern und Arbeit-
gebern verbessert werden. 

Im Kontext der Fachkräftegewinnung aus dem 
Ausland sollten neben flexibleren Qualifizie-
rungsformaten die Transparenz, Auffindbar-
keit und Vergleichbarkeit von passenden 

Angeboten für eine verbesserte Orientierung der Fach-
kräfte gestärkt werden – bspw. durch den Ausbau digitaler 
 Plattformen. 

Aus den Möglichkeiten und Herausfor der-
ungen bei Angebot und Wahrnehmung von 
Ausgleichsmaßnahmen und Vorberei tungs-

kursen für Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen 
lassen sich Schlussfolgerungen für die zukünftige 
Praxis ziehen:  

• Anreize schaffen und Zugänge erleichtern: Es gilt, 
den Zugang zu Kursen und Prüfungen für Personen zu er-
leichtern, die nicht an Personalvermittlungsagenturen oder 
Arbeitgeber angebunden sind – etwa durch finanzielle 
Anreize für Pflegeschulen, externe Personen zu prüfen. 

• Komplexität reduzieren: Um Koordinationsaufwand 
und Wartezeiten auf Prüfungstermine zu verringern, sollte 
die Komplexität der verschiedenen Akteurskonstellationen 
bei der Orga nisation und Abnahme der Prüfung reduziert 
und die Flexibilität erhöht werden. So könnten bspw. 
anerkannte Pflegeschulen vermehrt sowohl den theoreti-
schen als auch den praktischen Prüfungsteil abnehmen. 

DIE HANDLUNGSFELDER: OFFENE 
ZUGÄNGE, FLEXIBLE ORGANISATION UND 
TRANSPARENTE ANGEBOTE
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Die Studie in voller Länge 
Atanassov, Rebecca; Best, Ulrich; 
Bushanska, Vira; Gilljohann, Katharina: 
Wege zur Gleichwertigkeit: anerken-
nungsbezogene Qualifizierungen 
in Heilberufen und dualen Berufen. 
Ergebnisse des BIBB-Anerkennungs-
monitorings. Bonn 2022.

Das BIBB-Anerkennungsmonitoring führte 2020 quali-
tative Interviews mit Bildungsanbietern, zuständigen 
Stellen, Projekten des Förderprogramms „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“, Arbeitgebern und weiteren 
Akteuren zu anerkennungsbezogenen Qualifizierun-
gen durch. Die Studie liefert aktuelle Erkenntnisse zu 
grundlegenden Fragen der Organisation, des Ange-
bots und der Nachfrage, der regionalen Unterschiede, 
der Passgenauigkeit und der Finanzierung von Quali-
fizierungen. Im Fokus stehen zum einen die antrags-
stärksten reglementierten Berufe Ärztin bzw. Arzt und 
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, zum anderen 
die nicht reglementierten Berufe im Bereich Industrie 
und Handel sowie im Handwerk.

In drei Kurzformaten – DUALE BERUFE, GESUNDHEITS- 
UND KRANKENPFLEGER/-IN, ÄRZTIN UND ARZT – legt 
die Reihe den Fokus auf jeweils einen unter suchten 
Berufsbereich und bereitet die Ergeb nisse der wissen-
schaftlichen Studie für die Praxis auf: 

• Wie gestaltet sich das Angebot an Qualifizierungs-
maßnahmen? 

• Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? 

• Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?
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